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Beginn: 16.00 Uhr
Das Konzert wird von den Schülern und Lehrern der 
Musikschule „Anna Magdalena Bach“ und dem Ge-
sangensemble „Consonanta“ unter der Gesamtleitung 
von Herrn Büttner, Schulleiter vorgetragen. Es kommen 
Musikstücke und Lieder vom Barock bis zur Neuzeit zu 
Gehör.
Wir würden uns freuen, Sie zu diesem Konzert bei uns 
begrüßen zu dürfen.
Eintritt: frei

Der Vorstand

„Förderverein Kirche Schellbach“ e. V.

Satzung über die Erhebung  

 

 

Auf Grund der §§ 5 und 8 Kommunalverfassungsgesetz des 
Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 15.05.2014 (GVBl. 
LSAS. 288 ff.) in der derzeit geltenden Fassung i. V. m. §§ 2 und 
6a des Kommunalabgabengesetzes (KAG-LSA) i. d. F. der Bek. 
vom 13.12.1996 (GVBl. LSA S. 405) in der derzeit geltenden 
Fassung, hat der Gemeinderat der Gemeinde Kretzschau in sei-
ner Sitzung am 10.08.2016 folgende Satzung über die Erhebung 
von wiederkehrenden Straßenausbaubeiträgen beschlossen:

§ 1 

(1) Die Gemeinde Kretzschau erhebt wiederkehrende Beiträge 
für die Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung von Ver-
kehrsanlagen (Straßen, Wege, Plätze sowie selbständige Grün-
anlagen und Parkeinrichtungen).
1. Erneuerung ist die Wiederherstellung einer vorhandenen, 

ganz oder teilweise unbrauchbaren, abgenutzten oder 
schadhaften Anlage in einem den regelmäßigen Verkehrsbe-
dürfnissen genügenden Zustand.

2. Erweiterung ist jede flächenmäßige Vergrößerung einer fertig-
gestellten Anlage oder deren Ergänzung durch weitere Teile.

3. Verbesserung sind alle Maßnahmen zur Hebung der Funk-
tion, der Änderung der Verkehrsbedeutung sowie der Be-
schaffenheit und Leistungsfähigkeit einer Anlage.

(2) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten auch für die Her-
stellung oder Anschaffung von Verkehrsanlagen, soweit diese 
nicht als Erschließungsanlagen im Sinne von § 127 Abs. 2 des 
Baugesetzbuches (BauGB) in der jeweils geltenden Fassung 
beitragsfähig sind.

§ 2 

Abrechnungseinheiten

(1) Der beitragsfähige Aufwand wird für die im räumlichen und 
funktionalen Zusammenhang stehenden Verkehrsanlagen (Ab-
rechnungseinheit) gemäß Abs. 2 nach den jährlichen Investiti-
onsaufwendungen ermittelt.
(2) Die Verkehrsanlagen des Ortsteiles Kretzschau der Gemein-
de Kretzschau werden zu einer Abrechnungseinheit zusammen-
gefasst, deren Lage und Ausdehnung sich aus dem dieser Sat-
zung als Anlage 1 beigefügtem Plan ergibt. Dieser Lageplan ist 
Bestandteil dieser Satzung.

§ 3 

(1) Beitragsfähig ist insbesondere der Aufwand für
1. den Erwerb und die Freilegung der für die Durchführung der 

in § 1 Abs. 1 genannten Maßnahmen benötigten Grundflä-
chen einschließlich der Nebenkosten, dazu zählt auch der 
Wert der von der Gemeinde aus ihrem Vermögen bereitge-
stellten Flächen zum Zeitpunkt der Bereitstellung einschließ-
lich der Bereitstellungsnebenkosten,

2. die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung 
und Erneuerung von Fahrbahnen mit Unterbau und Decke 
sowie für notwendige Erhöhungen und Vertiefungen ein-
schließlich der Anschlüsse an andere Straßen sowie Auf-
wendungen und Ersatzleistungen wegen Veränderung des 
Straßenniveaus. Dies gilt auch für Ortsdurchfahrten, sofern 
die Gemeinde Baulastträger nach § 42 StrG LSA ist und kei-
ne anderweitigen gesetzlichen Regelungen getroffen sind.

3. die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung 
und Erneuerung von Wegen, Fußgängerzonen und Plätzen, 
selbstständigen Grünanlagen und Parkeinrichtungen,

Die nächste Gemeinderatssitzung der Gemeinde Kretzschau 
findet am 14.09.2016 um 19.00 Uhr im Vereins- und Bürger-
haus Gladitz statt.* 

* Bitte beachten Sie die Aushänge in der Gemeinde

Dienstag von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr im Büro Kretzschau 
oder nach Vereinbarung - 
Telefon: 03441 213049 

Im öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung vom 10.08.2016 
wurden folgende Beschlüsse gefasst

GRK/003/2016 1. Änderung der Geschäftsordnung für 
den Gemeinderat und seine Ausschüsse  
vom 01.07.2014

GRK/004/2016 Satzung über die Erhebung wiederkeh-
render Beiträge für den Ausbau der  
öffentlichen Verkehrsanlagen der Ge-
meinde Kretzschau OT Kretzschau  
(Straßenausbaubeitragssatzung - WBS) 

GRK/006/2016 Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung 
der Öffentlichkeit sowie der Behörden 
und  Träger der sonstigen öffentlichen 
Belange zum Entwurf des Bebauungspla-
nes  Nr. 5 der Gemeinde Kretzschau 
„Wohngebiet am Kretzschauer See“
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4. die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung 
und Erneuerung von:

 a) Rad- und Gehwegen
 b) Parkflächen (auch Standspuren, Busbuchten und Bus-

haltestellen) und Grünanlagen, soweit sie Bestandteil der 
Verkehrsanlagen sind

 c) Straßenbegleitgrün (unselbständige Grünanlagen)
 d) Straßenbeleuchtungseinrichtungen
 e) Einrichtungen zur Oberflächenentwässerung der Ver-

kehrsanlagen
 f) Randsteinen und Schrammborden
 g) Böschungen, Schutz- und Stützmauern
 h) Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen,
5. die Beauftragung Dritter mit der Planung und Bauleitung.
(2) Zum beitragsfähigen Aufwand gehören auch die Aufwendun-
gen für die Fremdfinanzierung der in Abs. 1 bezeichneten Maß-
nahmen.
(3) Nicht beitragsfähig sind die Kosten für
1. die laufende Unterhaltung und Instandsetzung der in Abs. 1 

genannten Anlagen,
2. Hoch- und Tiefstraßen sowie Straßen, die für den Schnell-

verkehr mit Kraftfahrzeugen bestimmt sind (Schnellverkehrs-
straßen), ferner Brücken, Tunnel und Unterführungen mit den 
dazugehörigen Rampen,

3. die Herstellung von Kinderspielplätzen,
4. Brunnenanlagen und Teiche.
(4) Zuschüsse Dritter werden, soweit es sich dabei um Zu-
schüsse des Landes Sachsen-Anhalt bzw. um solche privater 
Zuschussgeber handelt und der Zuschussgeber nichts anderes 
bestimmt, je hälftig auf den von der Gemeinde und auf den von 
den Beitragspflichtigen zu tragenden Anteil am beitragsfähigem 
Aufwand angerechnet. Andere öffentliche Zuschüsse, insbeson-
dere solche aus Bundesmitteln, sind zunächst ausschließlich auf 
den Gemeindeanteil anzurechnen, sofern der Zuschussgeber 
nicht ausdrücklich eine andere Verwendung vorsieht. Sofern der 
der Gemeinde anzurechnende Zuschussbetrag im Falle des Sat-
zes 1 die Höhe des von ihr zu tragenden Anteils übersteigt, ist 
der Restbetrag zu Gunsten der Beitragspflichtigen anzurechnen; 
im Falle des Satzes 2 gilt dies nur dann, wenn der Zuschussge-
ber dies zulässt.

 

Beitragstatbestand

Die wiederkehrenden Beiträge werden für alle in der jeweiligen 
Abrechnungseinheit gelegenen Grundstücke erhoben, die die 
Möglichkeit einer Zufahrt oder eines Zuganges zu den in der 
jeweiligen Abrechnungseinheit zusammengefassten Verkehrs-
anlagen haben.

§ 5 

Der Anteil der Gemeinde am beitragsfähigen Aufwand beträgt 
in der Abrechnungseinheit 1 (Anlage 1) für den OT Kretzschau 
48,42 %.

 

Beitragsmaßstab

(1) Beitragsmaßstab für die Verteilung des umlagefähigen Auf-
wandes ist die mit einem (nach der Anzahl der Vollgeschosse 
in der Höhe gestaffelten) Nutzungsfaktor vervielfältigte Grund-
stücksfläche (Vollgeschossmaßstab).
(2) Grundstück im Sinne der nachfolgenden Regelung ist grund-
sätzlich das Grundstück im Sinne des Grundbuchrechtes. Ist 
ein vermessenes und im Bestandsverzeichnis des Grundbuches 
unter einer eigenen Nummer eingetragenes Grundstück nicht 
vorhanden, so gilt die von dem Beitragspflichtigen zusammen-
hängend genutzte Fläche als Grundstück. Als für die Beitragser-
mittlung maßgebliche Grundstücksfläche gilt:
1. die gesamte Grundstücksfläche für Grundstücke, die aus-

schließlich im Innenbereich oder ausschließlich im Außenbe-
reich liegen,

2. für Grundstücke, die teilweise im Innenbereich der jeweiligen 
Abrechnungseinheit und teilweise im Außenbereich nach 
§ 35 BauGB liegen: 

 a) bei Grundstücken, die an die Verkehrsanlage grenzen, 
die Gesamtfläche des Grundstückes, höchstens jedoch 
die Grundstücksfläche zwischen der jeweiligen Verkehrs-
anlage und einer dazu parallel verlaufenden Linie in einer 
Tiefe von 45 m,

 b) bei Grundstücken, die nicht unmittelbar an die Verkehrs-
anlage grenzen, mit dieser aber durch einen eigenen Weg 
oder durch einen (rechtlich) gesicherten Zugang verbun-
den sind, die gesamte Grundstücksfläche, höchstens je-
doch die Grundstücksfläche zwischen der der Verkehrs-
anlage zugewandten Grundstücksgrenze und einer dazu 
parallel verlaufenden Linie in einer Tiefe von 45 m.

 c) für Grundstücke, die über die tiefenmäßige Begrenzung 
nach Nr. 3 a und b hinaus bebaut oder gewerblich ge-
nutzt sind, die Grundstücksflächen zwischen der jeweili-
gen Verkehrsanlage (Nr. 3 a) oder der der Verkehrsanla-
ge zugewandten Grundstücksgrenze (Nr. 3 b) und einer 
hinter der übergreifenden Bebauung oder übergreifenden 
gewerblichen Nutzung verlaufenden Linie,

3. für Grundstücke im Sinne der Nr. 2 gesondert die im Außen-
bereich befindliche Teilfläche, 

4. Die in dieser Satzung verwendeten Begriffe des Innenberei-
ches und Außenbereiches sind identisch mit den Begriffs-
inhalten, die sich aus § 34 und § 35 BauGB ergeben, ohne 
dass sich aus ihrer Verwendung ein Baurecht ableiten lässt 
oder begründet. Sofern nicht ausdrücklich auf das Bauge-
setzbuch (BauGB) verwiesen wird, erfolgt die Verwendung 
dieser Begriffe nur im beitragsrechtlichen Sinne dieser Sat-
zung.

(3) Als Vollgeschosse gelten alle Geschosse, deren Decken-
oberfläche im Mittel mehr als 1,60 m über die Geländeoberflä-
che hinausragen und über mindestens 2/3 ihrer Grundfläche eine 
lichte Höhe von mindestens 2,30 m haben. Sind Vollgeschosse 
wegen der Besonderheit des Bauwerkes nicht feststellbar, gilt 
die bei natürlicher Betrachtungsweise festgestellte Anzahl der 
Geschosse als maßgebliche Zahl der Vollgeschosse.
Für die Zahl der Vollgeschosse nach Absatz 1 gilt:
1. bei Grundstücken, die innerhalb eines Bebauungsplanes 

oder einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen, die dort 
festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse,

2. bei Grundstücken, die innerhalb eines Bebauungsplanes 
oder einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen, die an 
Stelle der Vollgeschosse nur die Höhe der baulichen Anlage 
festsetzt, ist die Zahl der Vollgeschosse wie folgt zu ermit-
teln:

 a) für Grundstücke außerhalb ausgewiesener Industrie- und 
Gewerbegebiete die festgesetzte höchstzulässige Höhe 
der baulichen Anlage geteilt durch 2,5; Bruchzahlen 
kleiner 0,5 sind auf die vorhergehende volle Zahl abzu-
runden, Bruchzahlen ab 0,5 sind auf die nächstfolgende 
Zahl aufzurunden,

 b) für Grundstücke innerhalb ausgewiesener Industrie- und 
Gewerbegebiete die festgesetzte höchstzulässige Höhe 
der baulichen Anlage geteilt durch 3,5; Bruchzahlen 
kleiner 0,5 sind auf die vorhergehende volle Zahl abzu-
runden, Bruchzahlen ab 0,5 sind auf die nächstfolgende 
Zahl aufzurunden,

3. bei Grundstücken, die innerhalb eines Bebauungsplanes 
oder einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen, die an 
Stelle der Vollgeschosse nur die Baumassenzahl der bau-
lichen Anlage festsetzt, ist die Zahl der Vollgeschosse zu 
ermitteln, indem die festgesetzte höchstzulässige Baumas-
senzahl durch 3,5 geteilt wird, Bruchzahlen kleiner 0,5 sind 
auf die vorhergehende volle Zahl abzurunden, Bruchzahlen 
ab 0,5 sind auf die nächstfolgende Zahl aufzurunden.

 4. bei Grundstücken, die außerhalb eines Bebauungsplanes 
oder einer Satzung nach § 34 Abs.4 BauGB liegen oder für 
die in einem Bebauungsplan oder einer Satzung nach § 34 
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Abs. 4 BauGB weder die Zahl der Vollgeschosse, noch eine 
Baumassenzahl oder eine zulässige Gebäudehöhe bestimmt 
sind, die Zahl der auf den Grundstücken der näheren Umge-
bung überwiegend vorhandenen Vollgeschosse,

5. bei Grundstücken, die mit einer Kirche bebaut sind, die Zahl 
von einem Vollgeschoss; dies gilt für Türme, die nicht Wohn-, 
gewerblichen oder industriellen Zwecken oder einer freibe-
ruflichen Nutzung dienen, entsprechend,

6. bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan oder in einer 
Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB sonstige Nutzung fest-
gesetzt ist oder die außerhalb von Bebauungsplangebieten 
oder einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB tatsächlich so 
genutzt werden, insbesondere als Sport-, Fest- oder Cam-
pingplatz, Schwimmbad, Friedhof oder Kleingartengelände, 
ist als Nutzungsmaß ein Vollgeschoss anzusetzen, 

7. bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze 
errichtet werden dürfen, gilt die festgesetzte Zahl der Ge-
schosse oder, soweit keine Festsetzung erfolgt ist, die tat-
sächliche Zahl der Garagen- oder Stellplatzgeschosse, min-
destens jedoch ein Vollgeschoss,

8. für Grundstücke im Außenbereich (§ 35 BauGB) gilt:
 a) die Zahl der Vollgeschosse nach der genehmigten oder 

bei nicht genehmigten oder geduldeten Bauwerken nach 
der tatsächlichen Bebauung,

 b)  bei Grundstücken, für die durch Planfeststellungs-
beschluss eine der baulichen Nutzung vergleichbare 
Nutzung zugelassen ist (z. Bsp. Abfalldeponien), wird 
bezogen auf die Grundstücksfläche, auf die sich die 
Planfeststellung bezieht, ein Vollgeschoss angesetzt,

9. Wird die Zahl der nach Nr. 1 bis 8 ermittelten Vollgeschos-
se durch die tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse über-
schritten, ist die Anzahl der tatsächlich vorhandenen Vollge-
schosse der Berechnung zu Grunde zu legen.

10. Sind auf einem Grundstück mehrere Gebäude mit unter-
schiedlicher Zahl von Vollgeschossen zulässig oder vorhan-
den, gilt die vorhandene Zahl der Vollgeschosse bei dem 
Gebäude, das der Hauptnutzung des Grundstückes dient. 
Sollte die Hauptnutzung nicht eindeutig bestimmbar sein, 
gilt die bei dem Gebäude mit der größten Baumasse (cbm 
Rauminhalt des Gebäudes) vorhandene Zahl der Vollge-
schosse.

(4) Der Nutzungsfaktor, mit welchem die nach Abs. 2 ermittelte 
Grundstücksfläche unter Berücksichtigung der nach Abs. 3 ermit-
telten Vollgeschosse zu vervielfältigen ist, beträgt im Einzelnen:
1. für bebaute oder bebaubare, gewerblich genutzte oder ge-

werblich nutzbare oder industriell genutzte oder nutzbare 
Grundstücke bei

 a) eingeschossiger Bebaubarkeit 1,00
 b) für das zweite und jedes weitere zulässige 
  Vollgeschoss 0,25
2. für Grundstücke mit untergeordneter Bebauung, z. B. Stell-

platz- und Garagengrundstücke, bei
 a) eingeschossiger Bebaubarkeit 0,75
 b) für jedes weitere zulässige Vollgeschoss 0,25
3. für Grundstücke mit sonstiger Nutzung, insbesondere bei ei-

ner Nutzung als Sport-, Fest- oder Campingplatz, Schwimm-
bad, Friedhof oder Kleingartengelände

 für ein Vollgeschoss 0,5
4. für unbebaubare Grundstücke sowie (auch bebaute) Grund-

stücke im Außenbereich
 a)  Waldbestand oder wirtschaftlich nutzbaren Wasserbe-

stand                                                                      0,0167
 b) Nutzung als Grünland, Ackerland oder Gartenland   

  0,0333
 c)  gewerblicher Nutzung ohne Baulichkeiten (z. B. Boden-

abbau)                                                                        1,00
 d)  gewerblicher Nutzung mit Bebauung
   für eine Teilfläche, die sich rechnerisch aus der Grund-

fläche der Baulichkeit geteilt durch die Grundflächenzahl 
0,2 ergibt. Die so ermittelte Fläche wird den Baulichkeiten 
so zugeordnet, dass ihre Grenzen jeweils im gleichen Ab-

stand von den Außenwänden der Baulichkeit verlaufen, 
wobei bei einer Überschreitung der Grundstücksgrenze 
durch diese Zuordnung eine gleichmäßige Flächenergän-
zung auf dem Grundstück erfolgt

 aa)  für das erste Vollgeschoss  1,50
 bb) für jedes weitere Vollgeschoss  0,375
  für die verbleibende Teilfläche (wie c) 1,00
 e)   auf denen Wohnbebauung, landwirtschaftliche Hofstellen 

oder Nebengebäude vorhanden sind,
   für eine Teilfläche, die sich rechnerisch aus der Grund-

fläche der Baulichkeit geteilt durch die Grundflächenzahl 
0,2 ergibt. Die so ermittelte Fläche wird den Baulichkeiten 
so zugeordnet, dass ihre Grenzen jeweils im gleichen Ab-
stand von den Außenwänden der Baulichkeit verlaufen, 
wobei bei einer Überschreitung der Grundstücksgrenze 
durch diese Zuordnung eine gleichmäßige Flächenergän-
zung auf dem Grundstück erfolgt

 aa) bei eingeschossiger Bebauung  1,00
 bb) für jedes weitere Geschoss  0,25
  für die verbleibende Teilfläche
  (nach Art der Nutzung, wie 4a bzw. 4b)  0,0167 / 0,0333
(5) Für Grundstücke in Kern-, Gewerbe-, Industrie- und Sonder-
gebieten (§ 11 BauNVO) wird die nach Abs. 2 bis Abs. 4 er-
mittelte Verteilungsfläche um 20 v. H. erhöht (gebietsbezogener 
Artzuschlag). Dies gilt entsprechend für ausschließlich gewerblich, 
industriell oder in ähnlicher Weise genutzte Grundstücke in sonsti-
gen Baugebieten. Bei teilweise gewerblich, industriell oder in ähn-
licher Weise genutzten Grundstücken (gemischt genutzte Grund-
stücke) in sonstigen Baugebieten erhöht sich die Beitragsfläche um  
10 v. H. (grundstücksbezogener Artzuschlag).
(6) Ergeben sich bei der Ermittlung der beitragspflichtigen Fläche 
Bruchzahlen, werden Bruchzahlen kleiner 0,5 auf die vorherge-
hende volle Zahl abgerundet, Bruchzahlen ab 0,5 werden auf die 
nächstfolgende volle Zahl aufgerundet.

 

Beitragssatz

Der Beitragssatz wird in einer gesonderten Satzung festgelegt.

 

 

(1) Der Beitragsanspruch entsteht mit Ablauf des 31.12. für das 
abgelaufene Kalenderjahr.
(2) Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Bei-
tragsbescheides fällig.
(3) Der Beitragsbescheid enthält mindestens:
1. die Bezeichnung des Beitrages,
2. den Namen des Beitragsschuldners,,
3. die Bezeichnung des Grundstückes,
4. den zu zahlenden Betrag,
5.  die Berechnung des zu zahlenden Betrages unter Mitteilung 

der beitragsfähigen Kosten, des Gemeindeanteils und der 
Berechnungsgrundlagen nach dieser Satzung,

6. die Festsetzung des Fälligkeitstermins. 
7. die Eröffnung, dass der Beitrag als öffentliche Last auf dem 

Grundstück ruht und
8. eine Rechtsbehelfsbelehrung.

 

(1) Ab Beginn des Erhebungszeitraumes können von der Ge-
meinde Kretzschau Vorausleistungen auf wiederkehrende Bei-
träge erhoben werden.
(2) Die Vorausleistungen werden nach der voraussichtlichen Bei-
tragshöhe für das laufende Jahr bemessen.
(3) die Ablösung wiederkehrender Beiträge kann jederzeit für 
einen Zeitraum von bis zu zehn Jahren vereinbart werden. Der 
Ablösung wird unter Berücksichtigung der zu erwartenden Kos-
tenentwicklung die abgezinste voraussichtliche Beitragsschuld 
zugrunde gelegt.
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Beitragsschuldner

(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des 
Beitragsbescheides Eigentümer des Grundstückes ist. Ist das 
Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist anstelle des 
Eigentümers der Erbbauberechtigte beitragspflichtig. Ist das 
Grundstück mit einem dinglichen Nutzungsrecht nach Art. 233 
§ 4 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch i. 
d. F. vom 21.09.1994 (BGBl. I S. 2494) in der jeweils geltenden 
Fassung belastet, so ist anstelle des Eigentümers der Inhaber 
dieses Rechts beitragspflichtig. Mehrere Beitragspflichtige haf-
ten als Gesamtschuldner; bei Wohnungs- und Teileigentum sind 
die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend 
ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig.
(2) Für Grundstücke und Gebäude, die im Grundbuch noch als Ei-
gentum des Volkes eingetragen sind, tritt an die Stelle des Eigen-
tümers der Verfügungsberechtigte im Sinne von § 8 Abs. 1 des 
Vermögenszuordnungsgesetzes i. d. F. der Bek. vom 29.03.1994 
(BGBl. I S. 709) in der derzeit gültigen Fassung.

§ 11 

Die Beitragspflichtigen sind verpflichtet, der Gemeinde Kretz-
schau alle zur Ermittlung der Beitragsgrundlagen erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen, auf Verlangen geeignete Unterlagen vor-
zulegen und jeden Eigentumswechsel, jede Veränderung der 
Grundstücksfläche oder der Anzahl der Vollgeschosse sowie 
jede Nutzungsänderung anzuzeigen.

§ 12 

(1) Ansprüche aus dem Beitragsschuldverhältnis können ganz 
oder teilweise gestundet werden, wenn die Einziehung bei Fäl-
ligkeit eine erhebliche Härte für den Schuldner bedeuten würde 
und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet erscheint. 
Ist ihre Einziehung nach Lage des Einzelfalles unbillig, können 
sie ganz oder zum Teil erlassen werden. Für die Verwirklichung, 
die Fälligkeit und das Erlöschen von Ansprüchen aus dem Ab-
gabeschuldverhältnis gelten die §§ 218 bis 223, 224 Abs. 1 und 
2, §§ 225, 226, 227, §§ 228 bis 232 der Abgabenordnung i. d. F. 
der Bek. vom 01.10.2002 (BGBl. I S. 3866) in der jeweils gelten-
den Fassung entsprechend.
(2) Die durchschnittliche Grundstücksfläche der Grundstücke, 
die nach der tatsächlichen Nutzung vorwiegend Wohnzwecken 
dienen oder dienen werden beträgt 1.143 qm. 
(3) Übergroße Grundstücke, die nach der tatsächlichen Nutzung 
vorwiegend Wohnzwecken dienen, sind nur begrenzt heranzu-
ziehen. Als übergroß gelten solche Wohngrundstücke, deren 
Grundstücksfläche 30 v. H. oder mehr über der Durchschnitts-
größe von 1.143 qm liegt, deren Grundstücksfläche also 1.486 
qm (= 130 % der Durchschnittsfläche) oder mehr beträgt.
(4) Die Heranziehung der übergroßen Wohngrundstücke nach 
Absatz 3 wird wie folgt vorgenommen:
a) bis 1.486 qm mit der gesamten Grundstücksfläche
b) darüber hinaus wird die restliche Grundstücksfläche nur 

noch mit 30 % herangezogen. 
 Der dadurch entstehende Beitragsausfall geht zu Lasten der 

Gemeinde.
(5) Im Übrigen gelten die gesetzlichen Regelungen nach § 13a 
KAG LSA.

§ 13 

Sind vor oder nach dem In-Kraft-Treten dieser Satzung für die 
in dem Abrechnungsgebiet liegenden Grundstücke Erschlie-
ßungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch, Kosten der erst-
maligen Herstellung auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge, 
insbesondere Erschließungsverträge, sonstige städtebauliche 
Verträge oder Erschließungsbeiträge auf Grund eines Vorhaben- 
und Erschließungsplanes oder Beiträge nach § 6 KAG-LSA (Ein-
malbeiträge) entstanden oder erhoben worden, so bleiben diese 

Grundstücke bei der Ermittlung des wiederkehrenden Beitrages 
für die jeweilige Abrechnungseinheit für die Dauer von 20 Jahren 
unberücksichtigt.

 

Verstößt ein Beitragspflichtiger gegen seine Auskunftspflicht 
nach § 11 der Satzung oder begeht er sonst eine Ordnungswid-
rigkeit im Sinne des § 16 Abs. 2 KAG-LSA, kann diese mit einem 
Bußgeld bis zu 10.000,00 EUR geahndet werden.

§ 15 

Personen- und Funktionsbezeichnungen gelten in weiblicher 
und männlicher Form.

 

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
Kretzschau, den 10.08.2016.2016

Bürgermeisterin

Anlage

Gemäß § 14 Abs. 1 der Hauptsatzung der Gemeinde Kretzschau 
können bekanntzumachende Pläne, Karten, Zeichnungen oder 
andere Anlagen ersatzweise durch Auslegung bekanntgemacht 
werden.
Die Anlage 1 der Satzung über die Erhebung wiederkehrender 
Beiträge für den Ausbau der öffentlichen Verkehrsanlagen der 
Gemeinde Kretzschau OT Kretzschau wird durch Auslegung be-
kannt gemacht. 
Die Auslegung erfolgt in der Zeit vom 29.08.2016 bis 12.09.2016 
im Verwaltungsamt der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer 
Forst, Zeitzer Str. 15 in 06722 Droyßig, Zimmer 204, während 
der Dienststunden:
Montag, Mittwoch, Donnerstag 8 - 16 Uhr
Dienstag 8 - 18 Uhr
Freitag 8 - 11 Uhr

 

 

Die Gemeinde Kretzschau möchte auch zukünftig attraktive 
Bauplätze zur Verfügung stellen. Dazu soll ein ehemals als Bun-
galowdorf genutztes Gelände am Kretzschauer See mittels Bau-
leitplanung zum Wohnbaustandort entwickelt werden.
Der Gemeinderat der Gemeinde Kretzschau fasste am 
16.01.2013 den Beschluss zur Aufstellung des Bebauungspla-
nes Nr. 5. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes hat eine 
Größe von etwa 1,3 ha. Er umfasst folgende Flurstücke der Ge-
markung Kretzschau, Flur 7: Flurstücke 12/5, 13/3, 16/3, 27/6, 
31, 121 (teilw.), 122 (teilw.), 390/12, 393/12, 394/12, 395/12, 
396/12, 397/12, 398/28, 399/28, 400/28 und 402/28 .


